
 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/342 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 1201 Hauptamt 

Sachbearbeiter/in: Herr Heinz 

Datum: 21.04.2020 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 04.06.2020  

Gemeindevertretung 29.06.2020  

 
Wahrnehmung der Aufgabe der/des Datenschutzbeauftragten durch den Landkreis DA-DI; 
 
Beschlussvorschlag: 

 
„Die Gemeinde Erzhausen beauftrag den Landkreis Darmstadt-Dieburg mit der Wahrnehmung 
Der Aufgaben der/des externen Datenschutzbeauftragten. Hierfür wird eine öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung nach §§ 24 ff KGG abgeschlossen.“ 
Die Beauftragung erfolgt im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel. 

 
Sachdarstellung: 
 
Ein Kostenrahmen für die Tätigkeit des Landkreises kann derzeit noch nicht verbindlich vorgegeben werden, 
da dies sehr von den individuellen Gegebenheiten vor Ort abhängt. Soweit die Gemeinde sich entschließt, 
die Aufgabe an den Landkreis zu übertragen, wäre eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu schließen. 
Die Aufgabe sollte ab dem 01. Juli 2020 übernommen werden. 
 
 
Finanzierung: 
 
Unter der Kostenstelle 1202-001 (Zentrale Dienste) sind für die Bestandsaufnahme einmalig 25.000,00 € 
und zusätzlich jährliche Kosten von 25.000,00 € auch für die Folgejahre geplant. 
 
 
 
Anlage(n): 

1. Aufgabenbeschreibung 
2. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 




